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Einleitung

S ind neue Gentechnik-Verfahren  
die Lösung zur Bewältigung der 
Klimakrise und des Hungers  
– oder schaffen sie womöglich 

nur weitere Probleme? Was können risi-
koärmere Züchtungsansätze hier leisten, 
vor allem, wenn sie angemessen geför-
dert würden? 
Die Diskussion um neue Gentechniken 
(NGT) wie CRISPR/Cas in der Landwirt-
schaft wird aktuell eher unter Expert*in-
nen geführt. Sie ist weder in der breiten 
zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit noch 
bei den Betroffenen in der Lebensmittel-
Erzeugungskette angekommen. 
Insbesondere die Debatte über die Fra-
ge, ob neue Gentechnik-Verfahren weiter 
als Gentechnik reguliert werden müssen, 
wird aber voraussichtlich in diesem Jahr 
sehr an Fahrt gewinnen. Denn Ende April 
2021 wird die EU-Kommission auf Ersu-
chen der Mitgliedstaaten eine Untersu-
chung zu dem „Status neuartiger genomi-
scher Verfahren“ im Lichte des Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs (Rechtssache 
C-528/16) vorlegen. Ob die EU-Kommissi-
on zur gleichen Zeit konkrete Vorschläge 
veröffentlichen wird, ist offen. 
Sollte die EU-Kommission eine Aufwei-
chung der EU-Gentechnikgesetzgebung 
vor schlagen, wäre dies eine folgenschwe-
re Weichenstellung mit erheblichen Aus-
wirkungen auf die Art und Weise, wie in 
Zukunft Saatgut und Lebensmittel erzeugt 

werden. Nichts weniger als das in Europa 
geltende Vorsorgeprinzip und die erstrit-
tene Wahlfreiheit für Verbraucher*innen 
und jeder Stufe der Lebensmittelerzeu-
gung stehen auf dem Spiel. 
Dies ist für uns Anlass, eine breite, trans-
parente, informierte Debatte unter Ein-
bezug aller Interessengruppen zu fordern. 
Mit den vorliegenden Hintergrund-Texten 
lassen wir einige kritische Perspektiven 
zu Wort kommen, die bislang wenig Raum 
finden. Dazu beleuchten diverse Autor*in-
nen die Argumente rund um die Regulie-
rung der neuen Gentechnik-Verfahren aus 
ihren jeweiligen Blickwinkeln und Erfah-
rungen. Damit leisten diese Autor*innen 
einen Beitrag zur dringend öffentlich zu 
führenden Debatte. 

PIPELINES DER UNTERNEHMEN – UND 
KOMMENTARE AUS ZÜCHTERSICHT UND 
DEM GLOBALEN SÜDEN

Zunächst wirft Dr. Eva Gelinsky einen 
detail lierten Blick auf die Entwicklungs-
pipelines der Unternehmen und öffent-
lichen Datenbanken. Sie erörtert, mit 
welchen NGT-Pflanzen und welchen Ei-
genschaften voraussichtlich in den kom-
menden Jahren zu rechnen ist und bei wel-
chen sich die Markteinführung verzögert. 
Aus Züchtersicht stellen Dr. Carl Vol len - 
weider und Dr. Quirin Wember das Argu-
ment auf den Prüfstand, dass mittels NGT 
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schnell und einfach „trockenresistente“ 
Pflanzen erzeugt werden könnten. Sie ver-
weisen darauf, dass eine Weiterentwick-
lung der Kulturpflanzen unter realen Feld-
bedingungen und die Erhöhung der Di-
versität in den Sorten (Populationssorten 
und Sortenmischungen) in Kombination 
mit Kreuzungszüchtung vielversprechen-
der sind, um solch komplexe Anpassungs-
fähigkeiten zu verwirklichen. Sabrina Ma-
sinjila und Rutendo Zendah vom African 
Centre for Biodiversity (ACB) in Südafrika 
untersuchen die Frage, ob die NGT Hun-
ger und Armut besiegen können. Sie zei-
gen aber auch auf, wie stark der Druck auf 
afrikanische Ernährungssysteme und das 
Profitinteresse an afrikanischen geneti-
schen Ressourcen ist. 

ETHISCHE FRAGESTELLUNGEN

Prof. Dr. Thomas Potthast weitet den Blick 
und untersucht die Dimensionen einer 
ethischen Beurteilung von Technikent-
wicklung. Ziele, Mittel, Folgen und Kon-
text seien bei der Bewertung zu berück-
sichtigen, aber auch, welche risikoärme-
ren Lösungen es gibt. Er warnt davor, dass 
sich Forschungsförderung und politische 
Entscheidungsträger am Fiktionalen ori-
entieren, und stellt die Frage der Verant-
wortungsübernahme. 

JURISTISCHE PERSPEKTIVE

Prof. Dr. Gerd Winter widmet sich den Re-
gulierungsfragen neuer Gentechniken. Er 
beleuchtet den gegenwärtigen Rechtsrah-
men sowie das EuGH-Urteil, geht der Dis-
kussion um eine Neujustierung des Gen-
technikrechts nach und zeigt die Grenzen 

auf. Das Vorsorgeprinzip bleibt zu berück-
sichtigen. Katrin Brockmann beleuchtet 
den Koexistenz-Zweck des Gentechnikge-
setzes, der gleichberechtigt zur Risikovor-
sorge umzusetzen ist. Bei der Bewertung 
von neuen Gentechnik-Verfahren ist auch 
zu prüfen, inwieweit die Koexistenz der 
jetzigen Formen der Landwirtschaft zu-
verlässig gesichert werden kann. Dafür ist 
eine Regulierung notwendig. 

FUNKTIONSWEISE, RISIKEN, VORSORGE

Dr. Katharina Kawall erläutert die Funkti-
onsweise der neuen Gentechnik-Verfah-
ren am Beispiel der Genschere CRISPR/Cas 
und ungewollter Effekte. Sie zeigt auf, dass 
CRISPR/Cas vielfältig eingesetzt werden, 
genetische Grenzen aufbrechen und neue 
genetische Kombinationen hervor bringen 
kann. Zur Risikobewertung braucht es eine 
Regulierung aller mit den neuen Gentech-
niken entwickelten Organismen und Pro-
dukte. Darauf aufbauend fordern Dr. Wolf-
ram Reichenbecher, Dr. Samson Simon und 
Dr. Friedrich Waßmann, dass eine wissen-
schaftlich geführte Diskussion die Mög-
lichkeit von Risiken anerkennen sollte. 
Entsprechend sei das Vorsorgeprinzip bei 
Genom Editing konsequent anzuwenden. 

WAHL- UND GENTECHNIKFREIHEIT 

Weiterhin ist der Wunsch der Verbrau-
cher*innen nach Gentechnikfreiheit im 
Essen, auf dem Teller und im Stall groß, das 
zeigt Anne Markwart anhand unterschied-
licher repräsentativer Studien auf. Nur mit 
erkennbarer Kennzeichnung haben die 
Verbraucher*innen Wahlfreiheit und kön-
nen informierte Entscheidungen treffen. 

Das erste spezifische Nachweisverfahren 
für ein bekanntes Produkt aus neuer Gen-
technik hat der Verband Lebensmittel ohne 
Gentechnik entwickelt. Alexander Hissting 
beleuchtet die Hintergründe und fordert 
die Anwendung des Nachweisverfahrens 
zum Schutz der gentechnikfreien Lebens-
mittelkette. Annemarie Volling erläutert, 
warum die gentechnikfreie Landwirtschaft 
und Lebensmittelerzeugung aus bäuerli-
cher Perspektive für eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft gesichert werden muss und 
warum eine Regulierung Rechtssicherheit 
und wirtschaftliche Vorteile schafft. 
Den Abschluss bilden ein Ausblick und 
Schlussbetrachtungen zur Sicherung der 
Gentechnikfreiheit in konventioneller und  
ökologischer Landwirtschaft sowie Forde-
rungen an die politischen Entscheidungs-
träger aus bäuerlicher Sicht.

HINTERGRUND

Die neuen Gentechniken werden auch als 
„Genom-Editierung“, Genome Editing oder 
„neue molekulargenetische Züchtungsver-
fahren“ bezeichnet. Das bekannteste Ver-
fahren heißt CRISPR/Cas. Diese sogenan n - 
ten „Gen-Scheren“ sollen gezielte Ver-
änderungen auf der Ebene des Genoms 
erzeugen. Möglich ist das, weil der Enzym- 
Komplex, bestehend aus einer Steue-
rungs- und einer Schneide-Komponente,  
bestimmte Orte im Genom ansteuern und 
dort Veränderungen am Genom bewir-
ken kann. Die Anwendungsmöglichkei-
ten sind dabei deutlich größer als bei der 
alten Gentechnik. Sie reichen von weni-
gen Basenpaar-Veränderungen (die bei-
spielsweise zum Ein- oder Ausschalten 
von einzelnen Genen führen können) bis 

hin zur gleichzeitigen Veränderung meh-
rerer Gene oder dem Einbringen von Ge-
nen. Entsprechend komplex können die 
Folgen für den Organismus selbst oder 
für die Umwelt sein. Bislang gibt es keine 
systematische umfassende Risikoprüfung 
dieser neuen Organismen. 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stell-
te im Juli 2018 klar, dass die durch neue 
Gentechnik-Verfahren hergestellten Pro-
dukte als gentechnisch verändert einzu-
stufen sind und der EU-Gentechnikgesetz-
gebung unterliegen. Das ist kein Verbot. 
Wenn Hersteller gentechnisch veränder-
te Produkte auf den Markt bringen wol-
len, sei es zum Anbau oder zum Import, 
unterliegen sie im Rahmen der Regulie-
rung verschiedenen Maßnahmen. Dazu 
zählen eine Risikoprüfung und -bewer-
tung, ein Zulassungsverfahren sowie eine 
Kennzeichnungspflicht; Rückverfolgbar-
keit und Monitoring müssen gewährleis-
tet werden. Freisetzungsversuche un-
terliegen dem Genehmigungsvorbehalt. 
Für nicht zugelassene GVO gilt Nulltole-
ranz. Neue Gentechnik-Organismen könn-
ten mit ähnlichen Risiken verbunden sein 
wie die „alten“ GVO, so der EuGH. Die gen-
technikfreie Land- und Lebensmittelwirt-
schaft, Saatgutorganisationen und Handel 
sowie Umwelt- und Verbraucherschutz so-
wie Eine-Welt-Orga nisationen begrüßen 
das EuGH-Urteil. Anders sehen es die Gen-
technik-Anwender*innen und fordern eine  
Aufweichung der EU-Gentechnikgesetzge-
bung.
Genau darüber wird nach Veröffentli-
chung der EU-Kommissionsstudie gestrit-
ten werden.

Einleitung
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Wahlfreiheit sichern
Souveränität für Verbraucher:innen durch 
Kennzeichnung und Regulierung
Anne Markwardt 

D ie Mehrheit der Verbraucher:in-
nen in Deutschland will keine 
Gentechnik im Essen, auf dem 
Acker oder im Stall – das zeigen 

Umfragen seit vielen Jahren immer wieder. 
Laut der Naturbewusstseinsstudie aus 
dem Jahr 2019 zum Beispiel äußern mehr 
als 80 Prozent der Befragten ethische Be-
denken gegen gentechnische Veränderun-
gen von Pflanzen und Tieren. 81 Prozent 
finden ein Verbot von Gentechnik in der 
Landwirtschaft „sehr wichtig“ oder „wich-
tig“.1 2017 gaben 77 Prozent der Verbrau-
cher:innen in einer Umfrage an, dass sie 
sich Milchprodukte aus gentechnikfreier 
Erzeugung wünschen.2

KENNZEICHNUNGSPFLICHT  
FÜR GENTECHNIK

Pflanzen und pflanzliche Produkte, die 
Ergebnis einer gentechnischen Verände-
rung sind, dürfen in Europa nicht ohne 
Kennzeichnung vermarktet werden. Aus 
diesem Grund bieten in Deutschland we-
der Landwirt:innen, noch die lebensmit-
telverarbeitenden Unternehmen oder der 
Handel solche kennzeichnungspflichtigen 

Lebensmittel an. Die allermeisten Ver-
braucher:innen würden sie auch schlicht-
weg nicht kaufen. Vor allem deshalb ist 
die gesamte konventionelle pflanzliche 
Lebensmittelerzeugung in Deutschland 
gen technikfrei.
Von der verpflichtenden Kennzeichnung 
sind tierische Produkte wie Eier, Milch 
oder Wurst, bei deren Erzeugung gentech-
nisch veränderte Futtermittel zum Einsatz 
gekommen sind, ausgenommen. Hier war 
die Wahlfreiheit für Verbraucher:innen 
lange de facto eingeschränkt. Um diese 
Lücke in der europäischen Gesetzgebung 
wenigstens ein Stück weit zu füllen, hat 
die Bundesregierung 2009 die freiwillige 
„Ohne Gentechnik“-Kennzeichnung ein-
geführt.3 Das Marktsegment für diese Pro-
dukte wächst stetig, 2019 haben Herstel-
ler:innen und Verarbeiter:innen damit 8,8 
Milliarden Euro umgesetzt.4 Auch der Um-
satz mit Produkten aus ökologischer Land-
wirtschaft ist in den vergangenen Jahren 
gestiegen und zwar auf knapp 15 Milliar-
den Euro.5 Diese verzichtet vollständig auf 
gentechnisch veränderte Pflanzen und 
Tiere. Es werden auch keine gentechnisch 
veränderten Pflanzen an Tiere verfüttert.

Wahlfreiheit sichern 

WARUM VERBRAUCHER:INNEN 
GENTECHNIK IN DER LANDWIRTSCHAFT 
ABLEHNEN

Die Gründe, aus denen Verbraucher:in-
nen Gentechnik in der Landwirtschaft ab-
lehnen, sind vielfältig. Sie gelten für die 
alte Gentechnik genauso wie für neue gen-
technische Verfahren wie Genome Edi-
ting. Die Naturbewusstseinsstudie 2019 
ergab beispielsweise, dass fast 90 Prozent 
der Deutschen bezweifeln, dass die lang-
fristigen Folgen neuer gentechnischer 
Verfahren aktuell abzusehen sind. 
Befürworter:innen der Gentechnik unter-
stellen mitunter, dass Verbraucher:innen 
Gentechnik deshalb so deutlich ablehnten, 
weil ihnen Wissen über die Vorteile und 
Chancen dieser Technologie fehle. Eine 
Verbraucherkonferenz des Bundesamtes 
für Risikobewertung (BfR)6, die 2019 statt-
fand, legt jedoch nahe, dass dies keines-
wegs der Fall ist. Eine Gruppe von 20 Ver-
braucher:innen konnte sich über mehrere 
Wochen ein differenziertes Bild über die 
Vor- und Nachteile von Gentechnik in der 
Landwirtschaft und insbesondere Geno-
me Editing bilden. Sie konnten Expert:in-
nen befragen, Informationsmaterial sich-
ten und intensiv untereinander debattie-
ren. Die Gruppe kam zu dem Schluss, dass 
neue Technologien auch Chancen bieten 
können. Die strenge Regulierung der Gen-
technik in Europa solle jedoch keinesfalls 
aufgegeben werden. Die oben bereits er-
wähnte Naturbewusstseinsstudie 2019 er-
gab: 95 Prozent der Befragten sind der 
Meinung, dass mögliche Auswirkungen 
auf die Natur immer untersucht werden 
sollten, wenn Pflanzen mit neuen Verfah-
ren gentechnisch verändert werden.7

Die Verbraucher:innengruppe der BfR-
Konferenz betonte, dass der Umbau der 
Landwirtschaft hin zu mehr Nachhaltig-
keit zu den drängenden gesellschaftli-
chen Aufgaben gehöre. Keine neue Tech-
nik dürfe die Notwendigkeit dieses gesell-
schaftlichen, also umfassenden Wandels 
ausbremsen und jegliche Zulassung müs-
se die Auswirkungen des Produktes unter 
anderem auf Nachhaltigkeit, Gesundheit, 
Klima, Artenvielfalt und Tierwohl berück-
sichtigen. Der Wunsch der Verbraucher:in-
nengruppe nach einer nachhaltigeren 
Landwirtschaft und klaren gesetzlichen 
Vorgaben für eine umweltfreundlichere 
Produktion deckt sich mit Ergebnissen aus 
repräsentativen Befragungen.8 

VERBRAUCHER:INNEN - 
SOUVERÄNITÄT STÄRKEN

Verbraucher:innen wollen darauf vertrau-
en können, dass die gesetzlichen Vorga-
ben für den Einsatz von Gentechnik stren-
ge Kriterien an die Sicherheits- und Risiko-
prüfung vorsehen und dass der Einsatz von 
Gentechnik auf Lebensmitteln gekenn-
zeichnet wird. Denn nur dann haben Ver-
braucher:innen Wahlfreiheit und können 
informierte Kaufentscheidungen treffen. 
Die Mehrheit der Verbraucher:innen will 
an neue gentechnische Verfahren wie Ge-
nome Editing dieselben strengen Anforde-
rungen für die Zulassung, Überwachung, 
Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung 
angelegt sehen, wie bei der „alten“ Gen-
technik. Das Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs von 2018 ist deshalb ein gutes 
Urteil für Verbraucher:innen. Es bestätigt 
das Vorsorgeprinzip und schützt die Wahl-
freiheit.
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Eine Abschwächung des Europäischen 
Gentechnikrechts und Ausnahmen für Le-
bensmittel, die mithilfe von Genome Edi-
ting erzeugt werden, wäre ein Angriff auf 
die Wahlfreiheit und die Souveränität der 
Verbraucher:innen. Der Schutz vor Ver-
unreinigungen von gentechnikfreien Lie-
ferketten für die ökologische und kon-
ventionelle Landwirtschaft würde immer 
schwieriger. 

NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT 
BRAUCHT KEINE GENTECHNIK

Die Mehrheit der Verbraucher:innen 
wünscht sich eine nachhaltigere, tier- 
und umweltfreundliche Landwirtschaft. 
Schon die alte Gentechnik war vor Jahr-
zehnten mit dem Versprechen angetre-
ten, Landwirtschaft nachhaltiger zu ma-
chen, den Hunger zu mindern oder für 
Menschen besonders gesunde Pflanzen 
hervorzubringen. Erfüllt haben sich die-
se Versprechen nicht, im Gegenteil. Kom-
merziell vertrieben werden bis heute vor 
allem pestizidresistente Pflanzen – ge-
meinsam mit den auf sie zugeschnittenen 
hohen Mengen an Pestiziden. 
Die Befürworter:innen einer Deregulie-
rung des Genome Editing wiederholen die 
Versprechen. Dass diese sich nun erfül-
len, ist äußerst unwahrscheinlich. 
Für eine nachhaltige Landwirtschaft 
braucht es sehr viel mehr als eine neue 
Technologie, die das Erbgut von Tieren 
und Pflanzen verändern kann. Um Arten-
vielfalt und Böden zu schützen, die Klima-
auswirkungen der Landwirtschaft zu ver-
ringern und für gesunde Lebensmittel zu 
sorgen, ist ein grundlegender Umbau von 
Ackerbau und Tierhaltung mit hohen Um-

welt- und Tierschutzstandards dringend 
notwendig. Dafür braucht es Sortenviel-
falt und die Stärkung eines regional ange-
passten, ressourcenschonenden Anbaus  
einschließlich besserer regionaler Wert-
schöpfungsmöglichkeiten für Landwirt:-
innen. Was es nicht braucht, ist noch 
mehr Abhängigkeit von einigen wenigen 
Saatgutkonzernen mit ihrem patentier-
ten Saatgut und den dazugehörigen Pesti-
ziden. 

REGULIERUNG DER GENOME 
EDITING-VERFAHREN NACH 
GENTECHNIKGESETZGEBUNG

Aus Verbraucherschutzsicht sollten Ge-
nome Editing-Technologien weiterhin als  
Gentechnik behandelt und keinesfalls von 
der Regulierung ausgenommen oder ab-
gestuft reguliert werden. Pflanzen und 
Tiere, die mithilfe von Genome Editing 
erzeugt worden sind, müssen auch in 
Zukunft für Verbraucher erkennbar ge-
kennzeichnet werden. Sie sollten selbst-
verständlich auch strengen Zulassungs-
verfahren unterworfen werden sowie lü-
ckenlos zurückzuverfolgen sein. Um das 
sicherzustellen, müssen Nachweisverfah-
ren entwickelt werden. Zudem bedarf es 
einer Prüfung der gesundheitlichen und 
ökologischen Unbedenklichkeit, sowohl 
vor der ersten Anwendung als auch über 
einen längeren Anwendungszeitraum. 
Für Verfahren wie das Genome Editing 
gibt es keinen ausreichenden Erfahrungs-
hintergrund. Gentechnik ist in der Re-
gel nicht rückholbar, wenn sie erst ein-
mal freigesetzt ist. Deshalb darf es keinen 
Freifahrtschein für gentechnische Verfah-
ren geben. 

Um die gentechnikfreie Landwirtschaft 
in Deutschland und Europa zu erhalten 
und Verbraucher:innen ebenso wie Züch-
ter:innen, Landwirt:innen, Verarbeiter:in-
nen und dem Handel weiterhin Wahlfrei-
heit zu ermöglichen, ist es unabdingbar, 
die europäische Gentechnikgesetzgebung 
beizubehalten und nicht aufzuweichen. 

Anne Markwardt ist Leiterin des Teams Lebens-
mittel im Verbraucherzentrale Bundesverband 
(vzbv) e.V. 
www.vzbv.de
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CRISPR & CO  
NEUE GENTECHNIK – REGULIERUNG ODER FREIFAHRTSCHEIN? 

Die vorliegenden Hintergrund-Texte zur aktuellen Diskussion um die 
neuen Gentechniken behandeln verschiedene Perspektiven aus Wis-
senschaft und von Betroffenen, ihre Erfahrungen und Positionen. Die 
Texte sollen einen Beitrag für die zu führende, breite öffentliche Dis-
kussion darstellen und im politischen Raum Gehör finden. 

Diese Broschüre kostet nichts, sie ist aber nicht umsonst. Wir freuen 
uns, wenn sie weiter verteilt und viel gelesen wird. Gerade jetzt ist die 
Arbeit für die Zukunft der gentechnikfreien, bäuerlichen Landwirt-
schaft besonders wichtig. Deshalb freuen wir uns über Ihre Spende 
für unsere Arbeit. Vielen Dank!
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